
Zu Frage 4: Aus Sicht der Landesregierung sind alle drei Thüringer Häuser der REGIOMED-KLINI-
KEN GmbH für die bedarfsgerechte Versorgung in Thüringen erforderlich. Aufgrund der vielen noch offenen
Fragen und Verfahren sind konkrete Aussagen zu weiteren Vorgehen im jetzigen Stadium nicht möglich.

Vielen Dank.

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Gibt es Nachfragen? Frau Hoffmann.

Abgeordnete Hoffmann, AfD:

Vielen Dank. Herr Speitkamp, die Begründung von der Geschäftsführung von REGIOMED war die, dass
es vom Bund keine Überbrückungshilfen gibt und deswegen diese finanzielle Schieflage eingetreten ist und
dass die nur durch die Auflösung des Verbundes gelöst werden kann. Halten Sie diese Begründung aus
Sicht der Landesregierung für plausibel? Können Sie das begründen.

Prof. Dr. Speitkamp, Staatssekretär:

Ich würde die Frage gerne mitnehmen und dann schriftlich beantworten. Danke schön.

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Ich würde die Fragestunde jetzt beenden. Herr Walk möchte das nicht. Okay, wir sollen noch
eine machen, weil das Wahlergebnis noch nicht fertig ist. Es war ja auch ein bisschen mehr. Dann machen
wir noch eine, und zwar rufe ich dann auf die Frage von Frau Abgeordneter Wahl in der Drucksache 7/8943.
Bitte schön.

Abgeordnete Wahl, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Danke schön, Frau Präsidentin.

Ausbau der Eisenbahnstrecke Erfurt–Nordhausen – Sicherstellung der Finanzierung

Wie aus den Antworten der Landesregierung auf die Kleinen Anfragen zum Ausbau der Eisenbahnstrecke
Erfurt–Nordhausen hervorgeht – siehe Drucksachen 7/8848 und 7/8849 –, werden die Bauarbeiten nunmehr
frühestens im Dezember 2028 abgeschlossen. Die Aufgabenstellung zum Ausbau der Eisenbahninfrastruk-
tur wird zwischen der Deutschen Bahn AG und dem Land Thüringen gerade fortgeschrieben. Daher ist
zum jetzigen Zeitpunkt sowohl die mit dem Ausbau ursprünglich angestrebte Zielfahrzeit als auch die bisher
vorgesehene Finanzierung nicht geklärt. Die Abstimmungen zwischen der Deutschen Bahn und dem Land
Thüringen zur Sicherstellung der Finanzierung des Schienenprojekts haben im August dieses Jahres begon-
nen.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:

1. Welchen Zwischenstand haben die seit August laufenden Abstimmungen zwischen der DB Netz AG und
dem Land Thüringen zur Sicherstellung der Finanzierung beim Ausbau der Eisenbahnstrecke Erfurt–Nord-
hausen erreicht?

2. In welchen Punkten wird von der bisherigen Aufgabenstellung zum Streckenausbau abgewichen?

3. Inwiefern lassen sich mit möglichen Abweichungen von der ursprünglichen Aufgabenstellung die ange-
strebten Zielstellungen wie etwa eine Zielfahrzeit von etwas unter einer Stunde noch erreichen?
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4. Welche Finanzierungsquellen neben der Anlage 8.7 der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III
sollen für den Ausbau der Eisenbahnstrecke Erfurt–Nordhausen zusätzlich genutzt werden?

Danke schön.

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Und für die Landesregierung antwortet das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft,
Frau Karawanskij.

Karawanskij, Ministerin für Infrastruktur und Landwirtschaft:

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrte Frau Wahl, die Mündliche Anfrage beantworte
ich für die Thüringer Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: Wie bereits im Rahmen der Kleinen Anfragen 7/5088 und 7/5089 mitgeteilt befinden sich die DB
Netz AG und der Freistaat Thüringen hierzu in laufenden, vertrauensvoll geführten Verhandlungen. Derzeit
werden verschiedene Szenarien geprüft und bewertet, um zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen.
Dazu erfolgt zwischen der DB Netz AG und dem Freistaat Thüringen ein intensiver Austausch zu den
verschiedenen Sichtweisen. Dieser Abwägungsprozess befindet sich kurz vor dem Abschluss. Unabhängig
hiervon ist nach Aussage der DB Netz AG die Inbetriebnahme Ende 2028 sichergestellt.

Zu Frage 2: Im Verlauf des Projetfortschritts hat die Deutsche Bahn in Abstimmung mit dem Freistaat
Thüringen Projektabschnitte neu zugeschnitten. Hierzu möchte ich auf die Antworten der Landesregierung
auf die Kleinen Anfragen 7/5088 und 7/5089 verweisen. Darüber hinaus wurde die zukünftige technische
Ausstattung der Strecke Erfurt–Nordhausen angepasst. Hierzu gehören zum Beispiel elektronische Stellwer-
ke, die Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik sowie die Modernisierung der Verkehrsstationen.

Zu Frage 3: Derzeit befindet sich der Ausbau der Strecke Erfurt – Nordhausen noch in der Planungspha-
se. Die Zielfahrzeit kann erst nach Abschluss der Planung durch den Infrastrukturbetreiber sowie finaler
Festlegungen der infrastrukturellen Rahmenbedingungen benannt werden. Das vertraglich vereinbarte Pla-
nungsziel, die umlaufoptimierte Bedienung der Strecke und der Anschlüsse, wird nach aktuellem Abstim-
mungsstand weiterhin erreicht.

Zu Frage 4: Der gültige Realisierungs- und Finanzierungsvertrag sieht neben den Mitteln der Anlage 8.7
der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III der Bundesrepublik Deutschland mit der Deutschen Bahn
weitere Finanzierungsbestandteile in Höhe von ca. 41 Millionen Euro für Instandhaltung und Ersatzinvestitio-
nen über die Anlagen 8a.1 und 8.3 der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung III sowie Eigenmittel der
Eisenbahninfrastrukturunternehmen in Höhe von circa 3,9 Millionen Euro vor. Vielen Dank.

Vizepräsidentin Henfling:

Vielen Dank. Gibt es Nachfragen? Das ich nicht erkennen. Dann würde an dieser Stelle jetzt die Fragestun-
de schließen und komme noch mal zurück zu den Wahlen.

Ich rufe erneut die Tagesordnungspunkte 30 und 33 bis 41 auf, um die Wahlergebnisse bekannt zu geben.

Tagesordnungspunkt 30

Wahl eines Vizepräsidenten des
Thüringer Landtags
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